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Geschichte

Gerichtsbarkeit der Schweizer Regimenter
in neapolitanischen Diensten
In den Schlussfolgerungen des EU-Rates zu den Beziehungen
zwischen der EU und den EFTA-Staaten vom 20. Dezember 2012
erhebt dieser die Forderung, dass die Schweiz von der EU

autonom entwickeltes Recht zu übernehmen habe.' Nicht zum
ersten Mal erhitzen sich bei Angelegenheiten um die Durch-

führung der inneren Gerichtsbarkeit die Gemüter, wie das

Beispiel der eidgenössischen Regimenter in neapolitanischen
Diensten (1734-1789) manifestiert.

Robert Eyer

Im Jahre 1734/1735 fällt das Königreich
Neapel-Sizilien in die Hände der spani-
sehen Bourbonen, die gemäss dem Trak-

tat von Wien in Süditalien (Mezzogiorno)
eine SekundogenituE errichten müssen.

König Karl (1716-1788), der die eid-

genössischen Truppenkontingente in der

spanischen Armee während der süditalie-
nischen Eroberung zu schätzen gelernt hat,

engagiert in der Folge drei schweizerische

Linienregimenter (Tschudi, Jauch, Wirz)
und ein Garderegiment (Tschudi) 7

Partikularkapitulation
und Exterritorialität

Diese Regimenter basieren auf einer

sogenannten «Partikularkapitulation», die
direkt zwischen dem Dienstherrn und
den jeweiligen Regimentskommandanten
unterzeichnet werden. Aufgrund der feh-
lenden zwischenstaatlichen Bindung wer-
den diese Verträge in der Eidgenossen-
schaft heftig kritisiert und führen in den
verschiedenen Tagsatzungen während na-
hezu der gesamten Dienstzeit zu hitzigen
Debattend

Beim Vertragswerk von 1734 sticht
insbesondere Artikel 31 mit dem Uber-

Das neapolitanische Königreich wird auf-

grund seiner strategischen Lage im Mittel-

meerraum durch eine bewegte Entstehungs-

geschichte sowie durch einen grossen
dynastischen Machtwechsel charakterisiert.
Die Herrschaft des Hauses Habsburg findet
1734/1735 ihr Ende, als Österreich das

Doppelkönigreich Neapel-Sizilien vollständig
an die spanische Linie der Bourbonen

abtreten mussd

begriff «Exterritorialität» heraus, der be-

sagt, dass die freie Ausübung der regi-
mentsinternen Gerichtsbarkeit — auch
dem Auftraggeber gegenüber — aus-
nahmslos garantiert wird. Dieses alte Pri-

vileg entstammt aus den Kapitulations-
Verträgen mit Frankreich im 17. Jahrhun-
dert und wird seither als eidgenössische

Eigenart in fast sämtlichen Vertragswer-
ken mit fremden Herrschern übernom-

men. Jeder Truppenkörper bildet somit
eine Art «Kriegsgemeinde» mit eigenstän-
diger Disziplinargewalt und Gerichtsbar-
keit, eigenen Regeln und Vorschriften un-
ter Beibehaltung eidgenössischer Gebräu-
che, so dass sich ein geschlossener Fremd-

körper mit heimischen Zügen formiert.^
Problematisch wird die Rechtslage bei

Delikten zwischen eidgenössischen Söld-

nern und Soldaten anderer Regimenter
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Geschichte

oder königlichen Vasallen (sogenannte
«gemischte Delikte»). Es erstaunt somit
nicht, dass bereits am 13. Juli 1736 ein

königliches Schreiben die eidgenössische
Gerichtsbarkeit innerhalb der Schweizer

Regimenter einschränken will, nachdem
ein Geistlicher durch einen eidgenössi-
sehen Soldaten ermordet worden ist. Dies
wiederum löst innerhalb der vier Schwei-

zer Regimenter und deren eidgenössi-
sehen Stände einen Sturm der Entrüs-

tung aus, der jedoch im sinnbildlichen
Wasserglas verkommt, indem die Bestim-

mungsabänderungen — im Besonderen
für gemischte Delikte — widerspruchslos
akzeptiert werden müssen.

Das über Jahrhunderte streng gehütete
Tabu und das wohl wichtigste Solddienst-

privileg bröckeln somit bereits zwei Jahre
nach der ersten Vertragsunterzeichnung.
Der Kern der Problematik besteht da-

rin, dass der neapolitanische Dienstherr
— nicht ganz zu Unrecht — um seine un-
eingeschränkte Gerichtsbarkeit fürchtet,
wenn er den eidgenössischen Regimen-
tern zu viele Privilegien einräumt. Auch
eine vorgezogene Kapitulationsanpassung
im Jahre 1743 scheitert unter anderem

aufgrund des Vorbehalts der inneren Ge-
richtsbarkeit. Schriftlichen Niederschlag
findet die neue Weisung erst in der im
Jahre 1754 verlängerten neuen Kapitula-
tion in den Artikeln 27 (betreffend Lini-
enregimenter) und 30 (betreffend Garde-

regiment).
Darin wird festgehalten, dass bei den

gemischten Delikten jeweils ein Kriegsrat
aus ranggleichen Offizieren beider invol-
vierter Parteien zusammenzustellen ist.

Der gemischte Kriegsrat wird vom jewei-
ligen Gouverneur oder Platzkommandan-

ten geführt und von den jeweils beteilig-
ten Kompaniekommandanten assistiert.
Dieser Kriegsrat hat in der Folge den je-
weiligen Fall zu untersuchen und die

Diese «historisierende Nachbildung» zeigt
einen Oberleutnant im Schweizer Garde-

regiment um 17807

Urteilsvollstreckung durch Mehrheitsbe-
schluss zu fällen.

Die nach zwanzig weiteren Jahren,
1774, neu ausgehandelte Kapitulations-
Verlängerung verzögert sich um zwei Jah-

re, da die Regimentsinhaber und de-

ren eidgenössische Stände wiederum auf
die ihnen ursprünglich zugesprochene
vollständige Rechtsautonomie bestehen.
Selbst die Drohung eines Rückzugs aus

neapolitanischen Diensten fruchtet nicht,
so dass trotz massivem Einwand der Pa-

radigmenwechsel von 1754 tale quäle, bis

zur Auflösung der Schweizer Regimenter
im Jahre 1789, beibehalten werden muss/

Fazit

Die Regimentsinhaber sind während
ihrer gesamten Dienstdauer - aufgrund
der Partikularkapitulationen — der Macht

ihres absolutistischen Auftraggebers macht-
los ausgesetzt, der die Verträge nach sei-

ner Interpretation liest und durchzu-
setzen versteht. Stehen zu Beginn der

Anwerbung eidgenössischer Soldforma-
tionen in den Kapitulationen Garan-
tien, welche die Kontingente zu «kleinen

Eidgenossenschaften» in fremder Umge-
bung privilegieren, so kann ein euro-
päischer Monarch diese Durchbrechung
seiner Kompetenzen nie und nimmer
hinnehmen. Dementsprechend durch-
zieht der Streit um die Gerichtsbarkeit
und damit die uneingeschränkte Verfü-
gungsgewalt die Existenz der Truppen-
körper. Nicht zum letzten Mal erhitzen
sich bei Angelegenheiten um die Durch-
führung der inneren Gerichtsbarkeit die

Gemüter, wie das aktuelle Beispiel aus
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